
Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Zweite Kammer) 
vom 27. September 2011, 3F/Kommission (T-30/03 RENV), 
mit dem das Gericht die Klage auf Nichtigerklärung der Ent
scheidung K(2002) 4370 endg. der Kommission vom 13. No
vember 2002, die Steuervergünstigungen für Seeleute auf dä
nischen Schiffen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbare 
staatliche Beihilfen anzusehen, abgewiesen hat 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Falles Fagligt Forbund (3F) trägt die Kosten. 

3. Das Königreich Dänemark trägt seine eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 65 vom 3.3.2012. 

Rechtsmittel, eingelegt am 23. November 2012 von Luigi 
Marcuccio gegen den Beschluss des Gerichts (Dritte 
Kammer) vom 11. September 2012 in der Rechtssache 

T-241/03 REV, Marcuccio/Kommission 

(Rechtssache C-534/12 P) 

(2013/C 71/08) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Luigi Marcuccio (Prozessbevollmächtigter: G. 
Cipressa, avvocato) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission 

Anträge 

Der Rechtsmittelführer beantragt, 

— den Beschluss des Gerichts der Europäischen Union vom 
11. September 2012 in der Rechtssache T-241/03 REV in 
vollem Umfang und ausnahmslos aufzuheben; 

— in der Hauptsache 

a) festzustellen, dass sein am 27. Dezember 2011 gestellter 
Antrag auf Wiederaufnahme des mit dem Beschluss des 
Gerichts (Erste Kammer) vom 17. Mai 2006, Marcuccio/ 
Kommission (T-241/03), abgeschlossenen Verfahrens zu
lässig ist, und demzufolge zu verfügen, dass das mit 
seinem Antrag vom 27. Dezember 2011 wieder anhän
gig gemachte Verfahren seinen rechtlichen Lauf nimmt, 
und 

b) der Rechtsmittelgegnerin die Kosten dieses Verfahrens 
aufzuerlegen oder, 

— hilfsweise, die vorliegende Rechtssache an das Gericht zu
rückzuverweisen, damit es vorschriftsgemäß erneut über die 
Zulässigkeit des Antrags vom 27. Dezember 2011 und an
schließend gegebenenfalls in der Sache entscheidet. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Der Rechtsmittelführer macht geltend: 

1. Verfahrensfehler zum Nachteil seiner Interessen, die zu 
schwerwiegenden Beurteilungsfehlern geführt hätten, darun
ter u. a. a) das völlige Fehlen von Ermittlungen und einer 
Begründung des angefochtenen Beschlusses, b) die Verlet
zung wesentlicher Formvorschriften, c) einen Verstoß gegen 
den Grundsatz der dem zuständigen Gericht vom Gesetz her 
eingeräumten uneingeschränkten Befugnis, einen Rechtsstreit 
zu entscheiden, d) einen Verstoß gegen Art. 64 § 4 Abs. 1 
sowie Art. 127 §§ 1 und 2 der Verfahrensordnung des 
Gerichts und schließlich einen Verstoß gegen das dem Klä
ger zustehende potestative Verfahrensrecht, dem Gericht zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt eine prozessleitende Maßnahme 
im Zusammenhang mit der anhängigen Rechtssache vor
zuschlagen; 

2. einen Verstoß gegen Art. 44 Abs. 1 und 2 der Satzung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union; 

3. einen Verstoß gegen einen in einem Urteil des Unionsrich
ters, d. h. im Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union 
vom 24. Juni 1976, Elz/Kommission (56/75, Slg. 1977, 
1097), aufgestellten Rechtsgrundsatz; 

4. das völlige Fehlen von Ermittlungen und einer Begründung 
des angefochtenen Beschlusses auch wegen Verfälschung 
und Verdrehung des Sachverhalts und des Vorbringens des 
Rechtsmittelführers. 

Vorabentscheidungsersuchen des Oberster Gerichtshofs 
(Österreich) eingereicht am 3. Dezember 2012 — KONE 
AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen 
GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, 
ThyssenKrupp Aufzüge GmbH gegen ÖBB Infrastruktur 

AG 

(Rechtssache C-557/12) 

(2013/C 71/09) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Oberster Gerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rekurswerberinnen: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge 
und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung 
GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH
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